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Ersatzversorgung Erdgas für Privatkunden mit Eigenverbrauch im Haushalt 
sowie gewerblicher Bedarf mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh 
(Stand: gültig ab 15. März 2026) 
 

Allgemeiner Preis in der Ersatzversorgung: 
 Euro/Jahr Cent/kWh 

 Grundpreis pro Jahr      327,01  
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde  11,98 

 
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises 

und der tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen 

  

In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer).  
Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: 

  

 Euro/Jahr Cent/kWh 
Verbrauchsabhängiger Grundpreis pro Jahr  

 

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde  10,07 
Maßgeblich für Berechnungen sind die Netto-Preise. 

In den Netto-Endpreis fließen ein: 
  

 Euro/Jahr Cent/kWh 
Erdgassteuer  0,55  

Konzessionsabgabe* (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)  0,25  
Kosten für nationale Zertifikate für den Brennstoff Erdgas nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 

        1,179 

Gasspeicherumlage nach § 35e des Energiewirtschaftsgesetzes 
 

      0,00  
Bilanzierungsumlage  0,00  

Konvertierungsumlage  0,018  
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen  1,997  

 
Rechnerisch ergibt sich damit als Versorgungsanteil für die von den Stadtwerken erbrachten 
Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge) und für die Entgelte des 
Netzbetreibers und des Messstellenbetreibers: 

 

  
Euro/Jahr Cent/kWh 

am verbrauchsabhängigen Grundpreis pro Jahr     274,80  
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde  8,073  

* Mischpreis für die Gebiete Herford, Enger und Hiddenhausen 
Bei dieser Ersatzversorgung handelt es sich um eine ersatzweise Versorgung in Niederdruck. Insbesondere für den Fall, dass 
Energielieferanten ihre vertraglichen Lieferverpflichtungen gegenüber ihren Kunden nicht (mehr) erfüllen können. In diesen 
Fällen müssen die Stadtwerke Herford, als der örtliche Grund-/Ersatzversorger einspringen und diese Kunden ersatzweise 
beliefern. Die Ersatzversorgung gewährleistet also eine unterbrechungsfreie Belieferung mit Erdgas, falls der eigentliche 
Versorger ausfällt. Zudem ist sie gesetzlich verankert. 
 


